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Auch wenn mittlerweile der Bund und alle Länder die 
Subventionsempfänger auf der gemeinsamen Internet-
seite „agrar-fischerei-zahlungen.de“ veröffentlicht haben, 
stellt sich weiterhin die Frage nach der Rechtmäßigkeit 
dieser Maßnahmen und der ihnen zugrunde liegenden 
Rechtsnormen.

B. Die Regelungen im Detail

Verordnungen der Gemeinschaft sind nach Art. 249 Abs. 
2 EGV in allen ihren Teilen verbindlich und gelten un-
mittelbar in jedem Mitgliedstaat1.

Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. e EGV zählt die gemeinsame 
Agrarpolitik zu den Grundlagen der Europäischen Ge-
meinschaft. Die Gemeinschaft fördert die Landwirtschaft 
durch Direktzahlungen über den „Europäischen Garan-
tiefonds für die Landwirtschaft“ (EGFL) und durch Fi-
nanzierung von Entwicklungsprogrammen durch den 
„Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums“ (ELER). Beide Fonds sind Teil des 
Gesamthaushalts der Europäischen Gemeinschaft2.

Die Auszahlung der Mittel erfolgt durch die Mitglieds-
staaten („geteilte Mittelverwaltung“) und wird diesen von 
der Europäischen Gemeinschaft in monatlichen Zahlun-
gen erstattet3. Verwaltungskosten für Sach- und Personal-
mittel werden von den Mitgliedsstaaten selbst getragen4.

Zur Frage des vertraulichen Umgangs mit Informationen 
regelt Art. 44 VO (EG) Nr. 1290/2005, dass die Mit-
gliedsstaaten und die Kommission alle erforderlichen 
Maßnahmen treffen, um die vertrauliche Behandlung der 
übermittelten und eingeholten Informationen zu gewähr-
leisten. Die Grundsätze des Art. 8 VO (Euratom, EG) 
Nr. 2185/96 werden einbezogen, wonach Informationen 

1  Frenz, Rn. 572.
2  Vgl. Art. 2 VO (EG) Nr. 1290/2005.
3  Vgl. Art. 14 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1290/2005.
4  Vgl. Art. 13 VO (EG) Nr. 1290/2005.

dem Amtsgeheimnis unterliegen und nur Personen mit-
geteilt werden dürfen, „die in den Gemeinschaftsorganen 
oder den Mitgliedstaaten aufgrund ihrer amtlichen Ei-
genschaft davon Kenntnis erhalten dürfen“.

Gleichzeitig wurde durch die VO (EG) Nr. 1437/2007 
die Veröffentlichung von Informationen über die Mit-
telempfänger durch Art. 44a eingeführt, welche bereits 
durch die Verordnung über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaft5 in 
Art. 53b Abs. 2 Bst. d vorgesehen ist.

Danach sind jedes Jahr nachträglich die Mittelempfän-
ger von EGFL- und ELER-Mitteln, einschließlich des 
erhaltenen Betrages, durch die Mitgliedsstaaten zu veröf-
fentlichen. EGFL-Mittel sind in direkte Zahlungen und 
sonstige Ausgaben aufzuschlüsseln. Bei ELER-Mitteln ist 
der Gesamtbetrag anzugeben.

Mit der VO (EG) 259/2008 hat die Kommission, gestützt 
auf Art. 42 Nr. 8b VO (EG) Nr. 1290/2005, Durchfüh-
rungsbestimmungen für die Veröffentlichung dieser Da-
ten erlassen.

Art. 1 der VO bestimmt nähere Details über den Inhalt 
der zu veröffentlichenden Informationen. Nach Art. 2 hat 
dies auf einer speziellen Webseite im Internet zu erfolgen, 
die es ermöglicht, nach Name, Gemeinde, Beträgen oder 
Kombinationen dieser Kriterien zu suchen. Die Veröf-
fentlichung erfolgt gem. Art. 3 jeweils zum 30. April des 
Folgejahres, begrenzt auf zwei Jahre. 

Gem. Art. 4 der VO sind die Mittelempfänger über die 
Veröffentlichung zu unterrichten.

Zur Durchführung dieser Vorgaben hat der Bundestag 
mit Zustimmung des Bundesrates das Agrar- und Fische-
reifonds-Informationen-Gesetz (AFIG) beschlossen6.

5  Vgl. VO (EG, Euratom) Nr. 1605/2002.
6  BGBl. I 2008, 2330.

Im Juni 2009 sorgte der Freistaat Bayern für Aufsehen, indem er die Veröffentlichung von Daten der Empfänger 
landwirtschaftlicher Subventionen, die allein für Deutschland jährlich rund 5,4 Mrd. EUR schwer sind, verwei-
gerte und damit ein Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Gemeinschaft provozierte. Kurz zuvor hatte 
auch die zuständige Bundesministerin, Ilse Aigner, den Ländern zu einer Verweigerungshaltung geraten. Hin-
tergrund der Auseinandersetzung sind die Regelungen der Europäischen Gemeinschaft zur Haushaltsführung 
und jene hinsichtlich der gemeinsamen Agrarpolitik, die seit 2008 eine Veröffentlichung per Verordnungen des 
Rates und der Kommission vorschreiben. Zur Durchführung dieser Regelungen hat der Deutsche Bundestag 
ein Durchführungsgesetz verabschiedet und die zuständige Bundesministerin eine entsprechende Verordnung 
erlassen, die bereits einmal geändert wurde.
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Danach werden die Informationen durch Bund und 
Länder auf einer gemeinsamen Internetseite, die von der 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung betrie-
ben wird, veröffentlicht. 

§ 3 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 sieht eine Verordnungsermäch-
tigung vor, von der das Bundesministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz mit der 
Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Verordnung 
(AFIVO)7 und einer Änderungsverordnung8 Gebrauch 
gemacht hat.

§ 3 AFIVO stellt klar, dass Datenschutzrecht Anwendung 
findet und den betroffenen Subventionsempfängern ein 
Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung von un-
richtigen Informationen zusteht. Zuständig ist nach § 2 
Abs. 2 AFIG nicht die Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung, sondern die jeweils eingebende Stelle, 
wobei der Betroffene seinen Anspruch bei jeder veröffent-
lichenden Stelle geltend machen kann, die diesen dann 
entsprechend weiterzuleiten hat.

C. Kompetenzordnung

I. Zuständigkeit der Europäischen Gemeinschaft

Nach Art. 2 i.V.m. 3 Abs. 1 Bst. e EGV zählt die gemein-
same Agrarpolitik, „nach Maßgabe [des] Vertrages“, zu 
den Grundlagen der Europäischen Gemeinschaft9. Diese 
Maßgaben werden dann durch Art. 32 bis 38 EGV ge-
setzt. Dabei stellt Art. 37 Abs. 2 UAbs. 3 EGV die Kom-
petenzgrundlage für Maßnahmen des Gemeinschafts-
gesetzgebers im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP) dar10.

II. Regelung des Veröffentlichungsmediums

Art. 44a VO (EG) Nr. 1290/2005 des Rates lässt die ge-
naue Art und Weise der Veröffentlichung offen. Nach Art. 
42 Abs. 1 Nr. 8b VO (EG) Nr. 1290/2005 des Rates er-
lässt die Kommission nähere Durchführungsbestimmun-
gen „über die Veröffentlichung von Informationen über 
die Begünstigten“.

Erst Art. 2 VO (EG) Nr. 259/2008 der Kommission sieht 
vor, dass die Informationen „auf einer speziellen Webseite 
veröffentlicht“ werden und „über eine Suchfunktion“ zu-
gänglich sein müssen.

Die Notwendigkeit einer Veröffentlichung im Internet 
wird somit ausdrücklich erstmals durch die genannte Ver-

7  eBAnz AT147 2008 V1.
8  eBAnz AT59 2009 V1.
9  Zuleeg, in: von der Groeben/Schwarze, Art. 3 EGV, Rn. 6.
10  Thiele, in: Callies/Ruffert, Art. 37 EGV, Rn. 1.

ordnung der Kommission festgelegt. 

Internetveröffentlichungen sind im Unterschied zu Ver-
öffentlichungen in einem gedruckten Amtsblatt oder 
dem Aushang an einem öffentlichen Ort grundsätzlich 
weltweit durch jedermann und zu jeder Zeit abrufbar11. 
Außer einem geeigneten Endgerät mit Internetzugang 
stehen der Kenntnisnahme keine praktischen Hürden 
entgegen. Es bedarf also keiner gesteigerten Energie, um 
sich die Informationen zu verschaffen. Da die Veröffentli-
chung von Informationen im Internet also eine „erhöhte 
Wirkungsstreuung“12 hat, ist fraglich, ob diese Form der 
Veröffentlichung von der Kommission im Rahmen ihrer 
Durchführungsbefugnisse festgelegt werden durfte, bzw. 
ob diese Frage nicht durch den Rat hätte geregelt werden 
müssen.

1. Historische Auslegung

Unter Berücksichtigung der Entstehungsgeschichte ist 
aber darauf hinzuweisen, dass Mitgliedstaaten wie Dä-
nemark oder Großbritannien schon vor der Verordnung 
(EG) Nr. 1437/2007 in nationalem Recht eine Veröffent-
lichung von Subventionsempfängern im Internet durch-
geführt haben und diese Maßnahmen als Vorbild für die 
Verordnung des Rates gelten13.

Darauf deutet auch das bereits im Mai 2006 durch die 
Kommission veröffentlichte „Grünbuch Europäische 
Transparenzinitiative“14 hin, das zur verbesserten „Kon-
trolle der Verwendung der zentral verwalteten EU-Gel-
der“  vorsah, eine eigene Internetseite einzurichten, auf 
der Informationen über EU-finanzierte Projekte und Pro-
gramme allgemein abgerufen werden können. 

Es spricht daher unter dem Blickwinkel der Entstehungs-
geschichte einiges dafür, dass der Rat beim Erlass der 
Verordnung (EG) Nr. 1437/2007 davon ausgegangen ist, 
dass die Veröffentlichung im Internet erfolgen soll.

2. Wortlaut

Trotzdem kann dem Wortlaut der Verordnung (EG) Nr. 
1437/2007 das Internet als Veröffentlichungsmedium 
nicht entnommen werden. Die Verordnung spricht ledig-
lich von der „Veröffentlichung von Informationen über 
die Begünstigten“. 

11  Vgl. BVerfG, MMR 2002, 89 (90).
12  Greve/Schärdel, in: MMR 2008, 644 (649).
13  Vgl. OVG Koblenz, Beschl. v. 14.07.2009, Az. 10 B 10601/09.
OVG, BeckRS 2009 35857
14  KOM (2006) 194 (abrufbar unter http://tinyurl.com/qs9nv2).
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3. Beachtung des institutionellen Gleichgewichts

Nach Art. 37 Abs. 2 EGV ist der Rat für den Erlass von 
Verordnungen im Bereich der Agrarpolitik zuständig.  
Durchführungsverordnungen sind nach Art. 202 Spstr. 3 
EGV und Art. 211 Spstr. 4 EGV regelmäßig15 Sache der 
Kommission.

Es stellt sich deshalb die Frage, ob die Verordnung (EG) 
Nr. 1437/2007 des Rates die Veröffentlichung nicht de-
taillierter hätte regeln müssen, um das institutionelle 
Gleichgewicht der Gemeinschaftsorgane zu wahren.

 Art. 249 EGV nennt die Rechtsakte der verschiedenen 
EU Organe, ohne dabei eine hierarchische Ordnung an-
zudeuten. Er ist, anders als in deutschem Verfassungs-
recht, ohne Gewaltenteilungsfunktion konzipiert und 
sieht daher grundsätzlich die nicht-hierarchische Ord-
nung europäischen Sekundärrechts vor16. Allerdings stellt 
das europäische Primärrecht bestimmte Zuständigkeiten 
auf.

Der Grundsatz des institutionellen Gleichgewichts ge-
bietet den Organen die Ausübung ihrer Befugnisse unter 
Beachtung der Befugnisse der anderen Organe17. Diesem 
Grundsatz korreliert wiederum die Notwendigkeit, dass 
die Grundsätze über die Willensbildung der Organe, wie 
sie primärrechtlich festgelegt sind, beachtet werden und 
diese nicht zur Disposition der Organe selbst stehen18.

Daraus folgt, dass nach Art. 202 Spstr. 4 EGV eine Pflicht19 
zur „Delegation“ von Durchführungsbestimmungen an 
die Kommission besteht und dass nach Art. 211 Spstr. 
4 EGV eine korrespondierende Pflicht der Kommission, 
die Durchführung auch wahrzunehmen, statuiert ist.

Neben diesen grundsätzlichen Zuweisungen sind aber 
auch die Befugnisse der anderen Gemeinschaftsorgane, 
namentlich die des Europäischen Parlamentes, zu beach-
ten, die im jeweiligen Verfahren eingebunden sind.

a) Anhörungsrecht  des Europäischen Parlaments

Im Bereich der Agrarpolitik steht dem Europäischen Par-
lament ein Anhörungsrecht gem. Art. 37 Abs. 2 S. 3 EGV 
zu. Dies gilt jedoch nur für die Verordnungen des Ra-
tes und nicht für die Durchführungsbestimmungen der 
Kommission.

Würde die Kommission Rechtsakte erlassen, die über die 

15  Schweitzer, in: Grabitz/Hilf, Art. 202 EGV, Rn. 25 f.
16 ��������������������������������������� Bast, in: v. Bogdandy/Bast, S. 529 ff.
17 ������������������������������������������������� Vgl. EuGH, Rs. 70/88, Slg. 1990, I-2041, Rn. 22.
18 ������������������������������ Vgl. EuGH, Rs. 68/86, Rn. 38.
19 ��������������������������������������������������������������� Vgl. m.w.N. Wichard, in: Callies/Ruffert, Art. 202 EGV, Rn. 5.

Durchführung der Ratsverordnung hinausgehen, würde 
dies also nicht nur in die Befugnisse des Rates eingreifen, 
sondern auch die Befugnisse des Parlamentes verletzen.  

Daraus folgt, dass „die wesentlichen Grundzüge der zu 
regelnden Materie“ bereits im Basisrechtsakt festgelegt 
werden müssen20.

b) Veröffentlichungsmedium als Teil der wesentlichen 
Grundzüge

Es ist also zu klären, ob die Bestimmung des Mediums 
der Veröffentlichung zu den wesentlichen Grundzügen zu 
rechnen ist. Als wesentlich werden durch den EuGH jene 
Bestimmungen angesehen, durch die die grundsätzliche 
Ausrichtung der gemeinschaftlichen Politik umgesetzt 
wird21. Begrenzt wird dies durch die allgemeinen Haupt-
ziele des Basisrechtsaktes22, womit faktisch der Grund-
satz des „effet utile“ im Vordergrund steht23. Solange die 
Durchführungsvorschrift also den Zielen des Basisrechts-
akts dienlich ist, ihnen inhaltlich nicht widerspricht und 
auch keine anderen Zwecke verfolgt, wird die Durch-
führungsvorschrift im Hinblick auf das institutionelle 
Gleichgewicht als rechtmäßig zu betrachten sein.

Zweck des Art. 44a VO (EG) Nr. 1290/2005 des Rates ist 
es, ausweislich des Erwägungsgrundes 14 der Änderungs-
verordnung24 , die „Transparenz in Bezug auf die Ver-
wendung von Gemeinschaftsmitteln in der gemeinsamen 
Agrarpolitik“ zu verbessern. Dies soll erreicht werden,  
indem „Informationen der Öffentlichkeit zugänglich“ ge-
macht werden und so insbesondere die „öffentliche Kon-
trolle“ verstärkt wird.

Die Veröffentlichung im Internet ist, wie bereits oben 
dargestellt, im Vergleich zu anderen Veröffentlichungsfor-
men  besonders geeignet, Daten allgemein zugänglich zu 
machen. Sie ist daher als besonders effektiv einzuordnen, 
um den verfolgten Zweck zu erreichen. Die Entscheidung 
für die Veröffentlichung im Internet geht auch nicht über 
das allgemeine Hauptziel des Basisrechtsaktes hinaus. 

Da hier die grundlegende Entscheidung, dass bestimmte 
Informationen über Agrarsubventionsempfänger veröf-
fentlicht werden, durch den Rat getroffen wurden und 
nur Detailfragen, wie die des Mediums, der Kommission 
überlassen werden, ist das institutionelle Gleichgewicht 
als gewahrt anzusehen.

20 ��������������������������������������������������� Wichard, in: Callies/Ruffert, Art. 202 EGV, Rn. 6.
21 ������������������������������������������������ EuGH, Rs. C-240/90, Slg. 1992, I-5383, Rn. 7 f.
22  EuGH, Rs. 23/75, Slg. 1975, 1279, Rn. 10, 14.
23  Wichard, in: Callies/Ruffert, Art. 202 EGV, Rn. 11.
24  VO (EG) Nr. 1437/2007 des Rates zur Änderung der VO (EG) 
Nr. 1290/2005.
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D. Vereinbarkeit mit europäischem Datenschutzrecht

Gemäß Art. 286 EGV finden die „Rechtsakte der Ge-
meinschaft über den Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und dem frei-
en Verkehr solcher Daten auf die durch diesen Vertrag 
oder auf der Grundlage dieses Vertrages errichteten Or-
gane und Einrichtungen der Gemeinschaft Anwendung“. 
Möglicherweise müssen sich deshalb die Vorschriften 
über die Veröffentlichung der Informationen über Sub-
ventionsempfänger an der Datenschutz-Richtlinie25, der 
Telekommunikations-Datenschutzrichtlinie26 und der 
Datenschutz-Richtlinie für Elektronische Kommunikati-
on27 messen lassen.

Da die Richtlinien gemäß Art. 249 EGV grundsätzlich 
nur an die Mitgliedsstaaten und nicht an die Gemein-
schaftsorgane gerichtet sind, ist Zweck des Art. 286 EGV 
die Gewährleistung des Schutzes bei der Verarbeitung von 
Daten durch Gemeinschaftsorgane selbst28. Vorliegend ist 
es aber Sache der Mitgliedsstaaten, die Informationen zu 
veröffentlichen, also zu verarbeiten. Die genannten Richt-
linien sind deshalb nicht Maßstab für die Rechtmäßigkeit 
der Verordnungen29. 

Etwas anderes könnte aber dann gelten, wenn die genann-
ten Richtlinien selbst als Primärrecht anzusehen wären, 
weil Primärrecht nach Art. 5 EGV normenhierarchisch 
Vorrang vor Sekundärrecht genießt30. Allerdings inkor-
poriert Art. 286 EGV nach allgemeiner Ansicht die o.g. 
Richtlinien nicht in das Primärrecht31. Dies ergibt sich 
aus dem Wortlaut, der lediglich die Anwendbarkeit des 
einfachen Rechts, nicht aber dessen Aufstieg in das Pri-
märrecht anordnet32.

E. Vereinbarkeit mit europäischen Grundrechten

Probleme zeigen sich auch in der Vereinbarkeit der Ver-
öffentlichung von Subventionsempfängern im Internet 
25  RL 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 
24. 10. 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei�
tung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr 
(ABl. 1995 Nr. L 281/31).
26  RL 97/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 
15. 12. 1997 über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
und den Schutz der Privatsphäre im Bereich der Telekommunika�
tion (ABl. 1998 Nr. L 24/1).
27  RL 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 
12. 7. 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und 
den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikati�
on (ABl. 2002 Nr. L 201/37).
28  Brühann, in: von der Groeben/Schwarze, Art. 286 EGV, Rn. 16.
29  So im Ergebnis auch Schild, MMR 2009, V (VI).
30  von Bogdandy/Bast, in: Grabitz/Hilf, Art. 5 EGV, Rn. 4.
31  Haratsch, EuR 2000, 42 (44 ff.).
32  Kingreen, in: Callies/Ruffert, Art. 286 EGV, Rn. 3.

mit europäischen Grundrechten. In Betracht kommt eine 
Verletzung der Persönlichkeitsrechte, wie sie in Art. 8 
EMRK und Art. 7, 8 EGRC statuiert sind. 

I. Verbindlichkeit von EMRK, EGRC und Verfassungs-
überlieferungen

Nach Art. 6 Abs. 2 EUV achtet die Union die Grundrech-
te, wie sie in der am 4.11.1950 in Rom unterzeichneten 
Europäischen Konvention zum Schutz der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten (EMRK) gewährleistet sind 
und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüber-
lieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine Grundsät-
ze des Gemeinschaftsrechts ergeben. 

1. EMRK

Auch wenn die Gemeinschaft bislang selbst (noch) nicht 
Vertragspartei der EMRK ist (und deshalb völkerrechtlich 
nicht verpflichtet33 ist), werden mit der Einführung des 
Art. 6 Abs. 2 EUV durch den Vertrag von Maastricht34, 
die Grundrechte der EMRK als schriftlich fixierter, fester 
Bestandteil des Europarechts angesehen35. Sie verpflich-
ten die Organe von EG und EU hinsichtlich des abstrakt-
generellen und konkret-individuellen Handelns36. Die 
Veröffentlichungspflicht hinsichtlich der Subventions-
empfänger im Internet muss sich daher an Art. 8 EMRK 
messen lassen.

2. EGRC

Anders verhält es sich mit der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union37 (EGRC). Sie wird zwar be-
reits  seit 2001 vom EuG herangezogen38 und dient dem 
EuGH als „Erkenntnismittel“39, ist selbst jedoch (noch) 
nicht primärrechtlich verbindlich, da der „Vertrag für 
eine Verfassung für Europa“ gescheitert ist und der auf 
die Charta erstmals verweisende Vertrag von Lissabon40 
bisher noch nicht in Kraft getreten ist. Auf die Vereinbar-
keit mit Art. 7, 8 EGRC wird deshalb im Folgenden nicht 
weiter eingegangen.

33  Vgl. EuGH, Gutachten 2/94, Slg. 1996, I-1759 (1789, Rn. 33 f.).
34  AblEG 92/C 224/01.
35  Frenz, § 1, Rn. 9.
36  Kühling, in: v. Bogdandy/Bast, 657 (679 f.).
37  AblEG 2000/C 364/01.
38  Vgl. EuG, Rs. T-112/98, Slg. 2001, II-729 (758, Rn. 76); Rs. 
T-54/99, Slg. 2002, II-313 (333, Rn. 48); EuG, Rs. T-67/01, Slg. 
2004, II-49 (71, Rn. 36).

C-303/05, DVBl. 2007, 897 (900, Rn. 46).
39  Kühling, in: v. Bogdandy/Bast, 657 (666).
40  AblEG 2008/C 115/01.
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3. Gemeinsame Verfassungsüberlieferungen

Die Mitgliedstaaten sind der EMRK beigetreten und völ-
kerrechtlich verpflichtet, die EMRK als Mindeststandard 
zu beachten41. Zulässig ist jedoch die Gewährleistung 
eines höheren Grundrechtsschutzes42. Die gemeinsamen 
Verfassungsüberlieferungen sind demnach nur insoweit 
relevant, als dass sie über den Standard der EMRK hin-
ausgehen43. Es kommt also darauf an, ob Art. 8 EMRK 
die Veröffentlichung der Subventionsempfänger im 
Schutzbereich erfasst. In diesem Fall muss nicht mehr ge-
sondert auf die gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen 
abgestellt werden.

II. Art. 8 EMRK

Nach Art. 8 EMRK hat „jede Person das Recht auf Ach-
tung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung 
und ihrer Korrespondenz“. Nach Abs. 2 darf „eine Behör-
de in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit 
der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokra-
tischen Gesellschaft notwendig ist für […] das wirtschaft-
liche Wohl des Landes […].“

Bei der Veröffentlichung von Subventionsempfängern im 
Internet kommt eine Verletzung des „Privatlebens“ in Be-
tracht.

1. Schutzbereich

Bei der Umschreibung des Schutzbereiches der Norm 
kann auf mitgliedsstaatliche Traditionen und die Recht-
sprechung des EGMR zurückgegriffen werden44.  Danach 
wird der Begriff des „Privatlebens“ sehr umfassend inter-
pretiert45. Art. 8 EMRK meint den Schutz der Persönlich-
keitssphäre, die dem Recht des Menschen auf Selbstbe-
stimmung innewohnt46. 

Die nicht selbst beeinflussbare Sammlung, Weitergabe 
und insbesondere Veröffentlichung von Informationen 
über einen Menschen, kann für den Einzelnen zu erhebli-
chen Einschränkungen in seinem Leben führen. 

Einerseits kann eine solche Einschränkung schon durch 
die öffentliche Anteilnahme oder Beobachtung entstehen. 
Denn der unter Beobachtung stehende Mensch wird sich 
schon durch den psychischen Druck47 anders verhalten, 
als er es in privatem Umfeld gewohnt ist. Der Schutz der 

41  Logemann, S. 304.
42  Grabenwarter, § 4, Rn. 3.
43  Frenz, § 2, Rn. 41.
44  Kühling, in: v. Bogdandy/Bast, 657 (689).
45  Meyer-Ladewig, Art. 8, Rn. 3.
46  Vgl. EGMR, NJW 2002, 2851 (2853).
47  BVerfGE 65, 1 (42).

Privatsphäre ist damit wesentliche Bedingung menschli-
cher Freiheit, aber auch politischer Teilhabe48, denn ge-
sellschaftliche, kulturelle und politische Vorstellungen 
entwickeln sich vor allem im gesicherten Privatraum49. 
Nicht ohne Grund versuchen totalitäre Regime private 
Räume einzuschränken50 und den Einzelnen so präzise 
wie möglich zu erfassen.

Andererseits können sich auch unmittelbar spürbare Be-
schränkungen ergeben. Sind Informationen über die ei-
gene Kreditwürdigkeit gesammelt, kann das dazu führen, 
dass ein Kredit- oder Handyvertrag gar nicht oder aber zu 
wesentlich schlechteren Bedingungen zustande kommt. 
Bestehen Informationen über den eigenen Gesundheits-
zustand und ungesunde Lebensweisen, kann das dazu 
führen, dass kein Arbeits- oder privater Krankenversiche-
rungsvertrag zustande kommt. Auch Informationen über 
politische51 oder religiöse52 Anschauungen können erheb-
liche Auswirkungen auf das eigene Leben haben.

Vom Grundrecht umfasst ist deshalb auch die, aus dem 
Gedanken der Selbstbestimmung entspringende, Befug-
nis des Einzelnen, grundsätzlich selbst zu entscheiden, 
wann und innerhalb welcher Grenzen persönliche Le-
benssachverhalte offenbart werden53. Der Einzelne soll 
grundsätzlich „Herr“ über die ihn betreffenden Daten 
sein und selbst entscheiden können, wer sich von ihm 
welches „Bild“ machen darf54.  Das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung55 gewährt aus diesem Grund 
Schutz gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Ver-
wendung oder Weitergabe personenbezogener, individua-
lisierter oder individualisierbarer Daten56.

a) Berufliche Aktivitäten

Obwohl Art. 8 EMRK von „Privatleben“ spricht, finden 
auch gewerbliche Betätigungen im persönlichkeitsrele-
vanten Bereich des Einzelnen statt. Eine Offenlegung von 
Daten mit geschäftlichem Bezug prägt damit auch das 
Persönlichkeitsbild im Geschäftsverkehr57. Deshalb er-
48  Tinnefeld, in: Lamnek/Tinnefeld, 18 (18f.).
49  Tinnefeld, in: Lamnek/Tinnefeld, 66 (67).
50  Tinnefeld, in: Lamnek/Tinnefeld, 66 (74f.).
51  Vgl. z.B. Gauselmann: „Land will rechtem Schornsteinfeger die 
Kehrerlaubnis entziehen“, in: Mitteldeutsche Zeitung v. 28.12.07.
52  Wer z.B. im Freistaat Sachsen die Aufnahme in den juristi�
schen Vorbereitungsdienst beantragt, muss versichern, nicht 
Mitglied der „Scientology-Organisation“ zu sein. Vgl. „Erklärung 
zur Verfassungstreue“ und „Übersicht über extremistische Orga�
nisationen“, am 01.09.2009 (abrufbar unter http://www.justiz.
sachsen.de/content/925.htm).
53 ���������������������������������� Vgl. BVerfG, NJW 1984, 419 (421).
54 ������������������������������������� Gallwas, in: NJW 1992,  2785 (2787).
55 ������������������������������� Meyer-Ladewig, Art. 8, Rn. 12.
56  BVerfG, NJW 1984, 2271 (2275).
57  BVerfG, NJW 1988, 3009 (3009).
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fasst die garantierte Verfügungsbefugnis auch Daten mit 
Bezug zu geschäftlichen und beruflichen Aktivitäten58.

b) Juristische Personen des Privatrechts

Problematisch erscheint, ob der Schutz auch für (priva-
te) juristische Personen gilt. Auch in Bezug auf juristische 
Personen existieren Daten, deren Veröffentlichung ihren 
Interessen entgegenstehen kann59. 

Auch wenn das Wort „Menschenwürde“ in der Europä-
ischen Menschenrechtskonvention ausdrücklich nicht 
vorkommt, liegt das Gebot der Achtung der Menschen-
würde allen Konventionsgarantien60, insbesondere aber 
auch Art. 8 EMRK zu Grunde 61.  Es muss dem Men-
schen um seiner Würde willen möglich sein, seine Persön-
lichkeit frei zu entfalten62. Doch im Gegensatz zum Men-
schen haben juristische Personen keine Würde und damit 
auch keine Persönlichkeitssphäre, die es zu schützen gälte. 
Sie sind seelenlose, rein rechtlich-theoretisch konstruierte 
Gebilde. 

Die Veröffentlichung von Daten einer juristischen Person 
kann aber ggf. auch Rückschlüsse auf die hinter der juri-
stischen Person stehenden Menschen zulassen. Das wird 
vor allem bei kleineren Gesellschaften anzunehmen sein. 
Die bloße Wahl der Rechtsform kann aber im Interesse 
eines effektiven Grundrechtsschutzes nicht entscheidend 
sein, wenn eine natürliche Person in ihrem Persönlich-
keitsrecht beeinträchtigt wird.

Auch Art. 34 EMRK spricht für die grundsätzliche Grund-
rechtsfähigkeit juristischer Personen63, denn er ermöglicht 
neben natürlichen Personen ausdrücklich auch „nicht-
staatlichen Organisation[en] oder Personengruppe[n]“ 
die Individualbeschwerde beim Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte.

In beiden Fällen sind die Daten jedenfalls als Schutzob-
jekt des Art. 8 EMRK anzusehen.

2. Grundrechtsrelevanz der veröffentlichungspflichti-
gen Daten 

Nach Art. 1 Abs. 1 VO (EG) Nr. 259/2008 der Kom-
mission sind bei natürlichen Personen Vorname und 
Nachname und bei juristischen Personen der vollständige 
eingetragene Name mit Rechtsform zu veröffentlichen, 

58  Vgl. EGMR, Urteil v. 16.12.1992, Az. 13710/88 (abrufbar unter 
http://tinyurl.com/lqn66p).
59 ������������������������������������� Wilms/Roth, in: JuS 2004, 577 (578).
60 ���������������������������������������� Meyer-Ladewig, in: NJW 2004, 981 (983).
61 ���������������������������������������� Meyer-Ladewig, in: NJW 2004, 981 (982).
62 ����������������������������������� Tinnefeld, in NJW 2007, 625 (628).
63 ������������������������������������������ Kühling, in: v. Bogdandy/Bast, 657 (687).

darüber hinaus die Gemeinde mit Postleitzahl, in der der 
Empfänger wohnt oder eingetragen ist. Bei EGFL-Mit-
teln ist zudem der Betrag der Zahlungen, die der Emp-
fänger in dem betreffenden Haushaltsjahr erhalten hat, 
und bei ELER-Mitteln der Gesamtbetrag der öffentlichen 
Mittel einschließlich Gemeinschaftsbeteiligung und na-
tionaler öffentlichen Mittel anzugeben.

Aus diesen Informationen lässt sich also ermitteln, ob 
jemand Fördermittel erhalten hat, in welcher Höhe und 
in welchem Jahr gefördert wurde. Der Subventionsemp-
fänger kann damit nach erhaltener Förderung nicht mehr 
selbst bestimmen, wer von seiner Förderung Kenntnis 
erlangt. Damit handelt es sich um grundrechtsrelevante 
Informationen und einen Eingriff in das Grundrecht auf 
Privatleben nach Art. 8 EMRK.

3. Rechtfertigung des Eingriffs

Freiheitsansprüche tragen wegen der gleichberechtigten 
Freiheiten Anderer Grenzen in sich64, deshalb gewährt 
Art. 8 EMRK kein absolutes Recht65 und ermöglicht eine 
Rechtfertigung des Eingriffs nach Abs. 2. Dies ist der Fall, 
wenn der Eingriff „gesetzlich vorgesehen“ ist, eines oder 
mehrere der in Abs. 2 genannten Ziele verfolgt und „in 
einer demokratischen Gesellschaft notwendig“ ist, um die 
genannten Ziele zu erreichen66.

a) Gesetzlich vorgesehener Eingriff

Gesetzlich vorgesehen ist ein Eingriff, wenn eine ausrei-
chende gesetzliche Basis im jeweiligen nationalen oder 
supranationalen Recht besteht67. Darunter fallen Geset-
ze im materiellen Sinne68. Gemeint ist jede abstrakt-ge-
nerelle Rechtsnorm mit Außenwirkung, denn ein allge-
meiner Parlamentsvorbehalt besteht nicht69. Sowohl die 
Verordnungen der EG-Organe, als auch das Agrar- und 
Fischereifonds-Informationen-Gesetz und die Agrar- und 
Fischereifonds-Informationen-Verordnung sind als ab-
strakt-generelle Normen, Gesetze im materiellen Sinne.

Neben den weiten formalen Voraussetzungen, müssen die 
Gesetze ferner qualitativ dem „Rechtsstaatsprinzip“70 Ge-
nüge tun, dürfen nicht „willkürlich“ sein71. Das ist nach 
der Rechtsprechung des EGMR anzunehmen, wenn sie 

64 ��������������������������������� Berka, ÖZÖRV 37 (1986), 71 (88).
65 ���������������� Siemen, S. 138.
66 ��������������������������������������� vgl. z.B. EGMR, NJW 2000, 1015 (1015).
67  Meyer-Ladewig, Art. 8, Rn. 38.
68  Vgl. EGMR, Urteil v. 24.04.1990, Az. 11105/84 (abrufbar unter 
http://tinyurl.com/lvft34).
69  Ibing, S. 357.
70  Vgl. EGMR, Urteil v. 02.08.1984, Az. 8691/79 (abrufbar unter 
http://tinyurl.com/mxyd5u).
71  Meyer-Ladewig, Art. 8, Rn. 38.
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„allgemein zugänglich“72 und „vorhersehbar“73 sind.

b) Allgemeine Zugänglichkeit

Die allgemeine Zugänglichkeit wird für gegeben ange-
sehen, wenn der Bürger in einer den Umständen nach 
hinreichenden Weise erkennen kann, welche Vorschriften 
anwendbar sind74, was regelmäßig dann anzunehmen ist, 
wenn der Rechtsakt veröffentlicht wurde75.

Die VO (EG) Nr. 1290/2005 des Rates wurde am 
11.08.2005 im Amtsblatt der Europäischen Union Nr. 
L 209/1, die VO (EG) Nr. 1437/2007 des Rates am 
07.12.2007 im Amtsblatt Nr. L322/1 und die die VO 
(EG) Nr. 259/2008 der Kommission am 19.03.2008 im 
Amtsblatt Nr. L 76/28 veröffentlicht.

Auch das Agrar- und Fischereifonds-Informationen-
Gesetz wurde im Bundesgesetzblatt 2008 I Nr. 55 am 
08.12.2008 veröffentlicht. Die Agrar- und Fischereifonds-
Informationen-Verordnung wurde im elektronischen 
Bundesanzeiger am  11.12.2008 und die entsprechende 
Änderungsverordnung am 05.06.2009 veröffentlicht. 

Da die Rechtsakte veröffentlicht wurden und jedermann 
Kenntnis nehmen kann, ist dem Gebot der allgemeinen 
Zugänglichkeit Genüge getan.

c) Vorhersehbarkeit

Vorhersehbar ist das Gesetz, wenn es hinreichend be-
stimmt gefasst ist, so dass der Einzelne sein Verhalten dar-
aufhin ausrichten kann76. Das Gesetz muss eine gewisse 
Garantie gegen behördliche Willkür bieten77. Der Betrof-
fene muss, notfalls mit rechtlicher Beratung, die Folgen 
vorhersehen können, die eine bestimmte Handlung hat78. 
Bei Vorschriften über das Verarbeiten von Daten muss 
insbesondere auch das Verfahren geregelt sein79, wobei 
mindestens die Art der zu speichernden Informationen, 
der Zeitraum der Speicherung, die Zugriffsberechtigten, 
sowie die  Umstände, unter denen die Daten gelöscht 

72  Vgl. EGMR, Urteil v. 25.03.1983, Az. 5947/72 (abrufbar unter 
http://tinyurl.com/kuhnhs).
73  Vgl. EGMR, Urteil v. 26.04.1979, Az. 6538/74 (abrufbar unter 
http://tinyurl.com/nj4sch).
74  Vgl. EGMR, Urteil v. 26.04.1979, Az. 6538/74 (abrufbar unter 
http://tinyurl.com/nj4sch).
75  Vgl. EGMR, Urteil v. 25.03.1983, Az. 5947/72 (abrufbar unter 
http://tinyurl.com/kuhnhs).
76  Vgl. EGMR, Urteil v. 26.04.1979, Az. 6538/74 (abrufbar unter 
http://tinyurl.com/nj4sch).
77  Vgl. EGMR, Urteil v. 24.11.2005, Az. 53886/00 (abrufbar unter 
http://tinyurl.com/nufkfx).
78  Meyer-Ladewig, Art. 8, Rn. 38.
79  Siemen, S. 149.

werden, festgelegt werden müssen80.

Die gegenständlichen Verordnungen der Gemeinschaft 
und das nationale Durchführungsrecht lassen klar erken-
nen, dass Informationen über den Betroffenen veröffent-
licht werden, der Agrarsubventionen erhält. Es ist ferner 
genau ersichtlich, welche Informationen81, in welchem 
Zeitraum82 veröffentlicht werden und welches Verfahren83 
anzuwenden ist. Zudem wird schon durch den Begriff 
„Veröffentlichung“ bestimmt, dass die Daten der Allge-
meinheit zugänglich sein sollen.

Die Regelungen sind deshalb auch „vorhersehbar“.

d) Legitimer Zweck

Der vom Gesetz vorgesehene Eingriff muss ferner ei-
nen der legitimen Zwecke verfolgen, die in Art. 8 Abs. 2 
EMRK abschließend84 aufgezählt werden. Danach muss 
die Regelung für die nationale oder öffentliche Sicherheit, 
für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechter-
haltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum 
Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz 
der Rechte und Freiheiten anderer notwendig sein.

Nach den Erwäggründen 13 und 14 der VO (EG) Nr. 
1437/2007 dient die Veröffentlichung der Umsetzung 
der Europäischen Transparenzinitiative. Da sowohl der 
EGFL als auch der ELER Teil des Gesamthaushalts der 
Europäischen Gemeinschaft sind, soll durch die Veröf-
fentlichung der Informationen die Transparenz in Bezug 
auf die Verwendung der Gemeinschaftsmittel in der ge-
meinsamen Agrarpolitik gesteigert werden. Dies soll zu 
einer stärkeren öffentlichen Kontrolle der verwendeten 
Mittel führen und somit  die Wirtschaftlichkeit der Haus-
haltsführung bei diesen Fonds erhöhen.

Zweck der Gesetze ist es also vor allem, die wirtschaftliche 
Haushaltsführung zu verbessern, indem die Aufmerksam-
keit der Öffentlichkeit auf die Subventionierung und die 
Subventionierten gelenkt wird. Dies zielt zumindest auch 
auf Ausgabensenkung und damit auf das wirtschaftliche 
Wohl der Gemeinschaft und der Mitgliedsstaaten. Inso-
weit verfolgen die Regelungen einen legitimen Zweck im 
Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK.

80  Vgl. EGMR, Urteil v. 04.05.2000, Az. 28341/95 (abrufbar unter 
http://tinyurl.com/lvy4vf).
81  Vgl. Art. 1 VO (EG) Nr. 259/2008; § 2 Abs. 1 AFIG; § 2 Abs. 1 
AFIVO.
82  Vgl. Art. 3 VO (EG) Nr. 259/2008; § 2 Abs. 5 AFIG; § 3 Abs. 3 
AFIVO.
83  Vgl. Art. 2 VO (EG) Nr. 259/2008; § 2 Abs. 2 AFIG; § 3 AFIVO.
84  Wildhaber/Breitenmoser, in: Karl, Art. 8, Rn. 595.
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e) Verhältnismäßigkeit

Nach dem Wortlaut des Art. 8 Abs. 2 EMRK muss der 
Eingriff zur Erreichung der Ziele „in einer demokrati-
schen Gesellschaft notwendig sein“. Die Konvention ver-
langt dabei ausdrücklich Notwendigkeit, also mehr als 
Nützlichkeit oder Zweckmäßigkeit85.  Es muss demnach 
ein dringendes gesellschaftliches Bedürfnis für den Ein-
griff bestehen und die Maßnahme darf nicht unverhält-
nismäßig in Bezug auf das verfolgte Ziel sein86. 

Wie bereits oben dargelegt, erscheint die Lenkung der 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Agrarpolitik 
der Gemeinschaft und auf die Subventionsempfänger 
grundsätzlich geeignet, die wirtschaftliche Verwendung 
von Fördermitteln zu verbessern. Wird in der Öffentlich-
keit über die Verwendung von Steuermitteln in der Agrar-
politik verstärkt diskutiert, entsteht politischer Diskurs, 
der für Organisationen mit demokratischem Anspruch, 
wie die Europäische Gemeinschaft87, aber auch für die 
Mitgliedsstaaten88 besonders wichtig ist. Gleichzeitig 
kann so Kontrolle durch die Öffentlichkeit entstehen, die 
grundsätzlich notwendig ist, um eine politisch sinnvolle 
Agrarpolitik, aber auch eine rechtmäßige Mittelverteilung 
zu gewährleisten. Gerade auch politische Verbände und 
Medien erhalten die Möglichkeit, sich fundierter und di-
rekter mit der Agrarpolitik auseinanderzusetzen. Ferner 
ist auch anzunehmen, dass durch die Lenkung der Auf-
merksamkeit auf die Subventionsempfänger, deren Ver-
halten zu einer rechtmäßigen Mittelverwendung gestärkt 
wird. Wenn die (lokale) Öffentlichkeit weiß, welche Mit-
tel der konkrete Subventionsempfänger erhält, wird dieser 
möglicherweise besonders darauf bedacht sein, dass keine 
Unregelmäßigkeit bei der Mittelverwendung entsteht. 

Im Folgenden kommt es darauf an, ob das genannte Ziel 
als Interesse der Allgemeinheit gegenüber dem Interesse 
der betroffenen Subventionsempfänger als höher einzu-
stufen ist89. Wie oben dargestellt, beruht der Schutz des 
Art. 8 EMRK auf der Würde des Menschen, seinem daraus 
folgenden Selbstbestimmungsrecht und seinem Recht auf 
Privatheit. Es kommt daher wesentlich darauf an, inwie-
weit der Einzelne die Veröffentlichung der Informationen 
über sich beeinflussen kann und welche Bedeutung die 
Informationen für den Einzelnen haben. Je weniger der 
Einzelne die Informationsveröffentlichung selber beein-
flussen kann und je näher der Bezug der Informationen 
zu seiner Privatsphäre ist, desto höher muss das öffentlich 
85  Meyer-Ladewig, Art. 8, Rn. 42.
86  Vgl. EGMR, Urteil v. 25.03.1983, Az. 5947/72 (abrufbar unter 
http://tinyurl.com/kuhnhs).
87  Vgl. Art. 6 Abs. 1 EUV.
88  Vgl. Art. 7 EUV.
89  Norer/Prichenfried, S. 59 (64).

Interesse sein, diese Daten trotzdem zu veröffentlichen. 

aa) Beeinflussbarkeit der Veröffentlichung

Veröffentlicht werden nur Daten in Bezug auf erhaltene 
Subventionen. Wer also keine Agrarbeihilfen beantragt, 
dessen Daten werden auch nicht veröffentlicht. Insofern 
hat es der Einzelne selbst in der Hand, ob er im Internet 
veröffentlicht wird. Teilweise wird deshalb die Auffassung 
vertreten, dass schon wegen dieser Verklammerung von 
Subventionsgewährung und Veröffentlichung, der Sub-
ventionsempfänger auf sein Datenschutzrecht „verzich-
tet“ habe, zumindest sich aber nicht mehr darauf berufen 
dürfe, weil die Publizierung der hier in Rede stehenden 
Daten als „Geschäftsgrundlage“ für die Gewährung selbst 
anzusehen sei90. 

Diese Ansicht verkennt aber, dass der Anteil öffentlicher 
Mittel am Einkommen vieler Landwirte erheblich ist91.  
EU-Direktzahlungen machen mit einem Anteil von bis 
zu 20,4%92 den größten Betrag aus; hinzu kommen die 
aus dem Bundeshaushalt finanzierte Agrardieselvergü-
tung93, die von Bund und Ländern gewährten Investiti-
onszuschüsse, die Ausgleichszulagen für benachteiligte 
Gebiete, sowie Zahlungen aus Agrarumweltmaßnahmen. 
Daneben erhalten selbstständige Landwirte auch noch 
personenbezogene Einkommensübertragungen, die nach 
persönlichen Kriterien gezahlt werden94. 

Das alles führt zu wirtschaftlicher Abhängigkeit von Mit-
teln der öffentlichen Hand, denn, wer auf die Mittel (teil-
weise) verzichtet, kann u.U. nicht mehr wettbewerbsfähig 
produzieren. Das gilt insbesondere bei einem hochgradig 
regulierten Markt wie dem Agrarbereich, der traditionell 
erheblicher staatlich-planwirtschaftlicher Lenkung unter-
liegt95. Wenn die wirtschaftliche Existenz in Frage gestellt 
wird, kann jedenfalls von einem freiwilligen Grundrechts-
verzicht nicht mehr gesprochen werden. Damit wird die 
Beeinflussbarkeit der Veröffentlichung deutlich reduziert, 
was bei der Abwägung zu berücksichtigen ist.

Darüber hinaus ist auch schon die Frage nach der Ver-
meidbarkeit problematisch, denn individuelle Freiheit 
würde wertlos, müsste sie sich stets am Maßstab der Ver-
meidbarkeit von Eingriffen messen lassen. Der Grund-
rechtsschutz muss  umfassend und unabhängig davon 
90  Vgl. OVG Koblenz, Beschl. v. 14.07.2009, Az. 10 B 10601/09.
OVG, BeckRS 2009 35857.
91  Vgl. BMELV: „Die wirtschaftliche Lage der landwirtschaftlichen 
Betriebe im Wirtschaftsjahr 2007/08“, S. 10 (abrufbar unter 
http://tinyurl.com/nrcbty).
92  Vgl. BMELV, (Rn. 84), S. 11, Übers. 10.
93  Vgl. §§ 57 und 67 Abs. 10 EnergieStG, § 103 EnergieStV.
94  Vgl. BMELV, (Rn. 84), S. 10.
95  Ruffert, in: Callies/Ruffert, Art. 3 EGV, Rn. 8.
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gelten, ob der Grundrechtsträger durch eigenes Handeln 
dem Eingriff entgehen könnte, was letztlich auch erzwun-
gen und damit selbst grundrechtsrelevant wäre96.

bb) Information des Subventionsempfängers

Umgekehrt ist zu berücksichtigen, dass die Datenver-
öffentlichung nicht „hinter dem Rücken“ des Subven-
tionsempfängers erfolgt, sondern ihm dies bereits bei 
Antragstellung bzw. mindestens vier Wochen vor der Ver-
öffentlichung mitgeteilt wird97, zudem steht ihm im Falle 
der Unrichtigkeit ein Anspruch auf Berichtigung, Sper-
rung und Löschung von Informationen zu98.

cc) Bedeutung der Daten für die Privatsphäre

Zu klären ist weiter, wie intensiv der Eingriff durch die 
Veröffentlichung der Informationen ist. 

Die gegenständlichen Regelungen zur Veröffentlichung 
von Informationen zielen gerade darauf ab, auch den 
Subventionsempfänger in das Licht der Öffentlichkeit zu 
rücken. Gerade Daten mit Bezug auf das eigene Einkom-
men werden, jedenfalls in Deutschland, traditionell als 
besonders persönlichkeitsrelevant angesehen, vor allem 
auch deshalb, weil Neid und Missgunst befürchtet wer-
den99, also das eigene Ansehen beschädigen könnten.

Die Veröffentlichung der erhaltenen EGFL- und ELER-
Mittel  lassen aber noch keinen Rückschluss auf das Ein-
kommen des Betroffen zu, denn sie sind nur ein Teil der 
Einnahmen des Betriebes. Einnahmen aus Verkaufserlö-
sen aber auch Betriebsausgaben werden nicht veröffent-
licht. Zudem hängt die Höhe der Zahlungen maßgeblich 
von der bewirtschafteten Fläche ab100. Deshalb kann aus 
der Tatsache, dass ein Betrieb hohe Subventionen erhält, 
keineswegs geschlossen werden, dass der Empfänger be-
dürftig oder besonders reich wäre.

Die Bedeutung des Dateninhalts für die Privatsphäre ist 
deshalb als eher gering einzuordnen.

dd) Intensität des Veröffentlichungsmediums

Wie bereits oben dargestellt, folgt aus der Veröffentli-
chung im Internet in Vergleich zu einem gedruckten 
Amtsblatt eine besondere Wirkung.

Insbesondere sind die Informationen auch außerhalb der 
Gemeinschaft einsehbar und besonders leicht zu kopie-
96  Augsberg, ZRP 2005, 105 (106).
97  Vgl. Art. 4 Abs. 3 VO (EG) Nr. 259/2008.
98  Vgl. § 3 AFIVO.
99  Sünner, in: ZRP 2005, 39 (39).
100  OVG Münster, Beschl. v. 24.04.2009, Az. 16 B 485/09, 
BeckRS 2009 34807.

ren. Auch wenn die Daten nicht unbegrenzt veröffentlicht 
werden, sondern gemäß Art. 3 Abs. 3 VO (EG) 259/2008 
nach Ablauf von 2 Jahren aus der Datenbank wieder ge-
löscht werden, gilt dies nicht für die im Vorfeld kopierten 
und ggf. anderweitig publizierten Daten.

Andererseits stellt das kein Spezifikum für eine Veröf-
fentlichung im Internet dar. Auch gedruckte Amtsblätter 
können von Dritten gescannt und im Internet veröffent-
licht werden, auch wenn das höheren Aufwand bedeutet.

Wenn also grundsätzlich die Veröffentlichung vorge-
schrieben werden soll, dann stellt die Nutzung des Inter-
nets eine nur geringe „Mehrbelastung“ dar.

ee) Bezug zu gewerblicher Tätigkeit

Wie oben dargestellt, sind Informationen, die dem be-
ruflichen und gewerblichen Bereich zuzuordnen sind, 
grundsätzlich durch den Schutzbereich des Art. 8 EMRK 
erfasst. Trotzdem ist dieser Umstand bei der Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung zu berücksichtigen, weil ihm regel-
mäßig ein gesteigerter Sozialbezug zukommt101. Zudem 
lassen die Informationen, wie gezeigt, nicht direkten 
Rückschluss auf das Einkommen des dahinter stehenden 
Menschen zu und weisen somit nur einen engeren Bezug 
zum Gewerbebetrieb und einen etwas weiteren zur Pri-
vatsphäre auf.

ff) Bezug der Daten zu öffentlichen Aufgaben

Bei den Zahlungen im Rahmen der gemeinsamen Agrar-
politik handelt es sich häufig auch um Zuwendungen, die 
mit Gegenleistungen verbunden sind102.  Landwirte neh-
men dann öffentliche Aufgaben wie Kulturlandschafts-
pflege, Natur-, Boden-, Gewässer- und Grundwasser-
schutz wahr103.

Aus dem EGFL werden beispielsweise Direktzahlungen 
nur unter der Auflage gewährt, dass die Böden in gutem 
landwirtschaftlichem Zustand erhalten und bestimmte 
Umwelt- und die Tierschutzauflagen eingehalten wer-
den104; auch wird über die Mittel der Anbau bestimmter 
Kulturpflanzen gesteuert. Nach VO (EG) Nr. 795/2004 
werden z.B. für die Einhaltung bestimmter ökologischer 
Auflagen Betriebsprämien gezahlt und wegen VO (EG) 
Nr. 796/2004 sind Landwirte gehalten, bestimmte Dau-
ergrünlandflächen zu erhalten. 

Durch den ELER sollen auch die Verbesserung der Um-
welt und des ländlichen Raums erreicht, Naturräume 
101  Vgl. BVerfG, NJW 1988, 3009 (3009).
102  Norer/Prichenfried, S. 59 (64).
103  Norer, S. 123 (128 f.).
104  Vgl. Art. 3 VO (EG) Nr. 1782/2003.
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und Landschaftsbild erhalten werden. Gefördert werden 
deshalb „Biodiversität, die Bewirtschaftung von Natura-
2000-Gebieten, der Schutz von Wasser und Boden, die 
Abschwächung des Klimawandels, die Verringerung von 
Ammoniakemissionen und der nachhaltige Einsatz von 
Schädlingsvernichtungsmitteln“105.

Die Tätigkeit der Subventionsempfänger geht also weit 
über die rein privatwirtschaftliche Betätigung hinaus, da 
sie auch öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Wer aber öf-
fentliche Aufgaben wahrnimmt, muss mit erhöhtem öf-
fentlichem Interesse an seiner Tätigkeit rechnen. Wäre das 
nicht so, könnte sich der Staat von eigenen Informations-
verpflichtungen leicht entbinden, indem er Private mit 
der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben beauftragte.

Hinzu kommt, dass der Markt im Agrarbereich, auch 
wegen der vergleichsweise hohen Bedeutung der Nah-
rungsmittelproduktion als menschliche Lebensgrundla-
ge106, stark reguliert ist. Die Marktelemente sind deutlich 
zurückgedrängt, und die einzelnen Agrarmarktorganisa-
tionen bewirken eine nachhaltige Wirtschaftslenkung107. 
Das erhöht zusätzlich die Nähe der Tätigkeit der Subven-
tionsempfänger zu öffentlichen Aufgaben.

Zu berücksichtigen ist ferner, dass nach wie vor mehr als 
40 % der EU-Haushaltsmittel weiterhin auf die Landwirt-
schaft entfallen 108, was ebenfalls für ein berechtigt hohes 
öffentliches Interesse an der Mittelverwendung spricht.

Nach Art. 6 Abs. 1 EUV beruht die Union u.a. auf dem 
Grundsatz der Demokratie als „verfassungsrechtliches“ 
Strukturelement der EU109. Auch wegen Art. 7 EUV 
werden die Grundsätze als „Geschäftsgrundlage“110 ange-
sehen, die trotz Rückkopplung an die nationalen Werte 
auch einen eigenen, selbstständigen Gehalt aufweisen111. 
Gerade beim Grundsatz der Demokratie ist ein „unions-
spezifisches Demokratiekonzept“112 zu ermitteln, weil in 
den Mitgliedsstaaten in Bezug auf den Demokratiebegriff 
erhebliche Unterschiede bestehen. Umstritten ist dabei 
hauptsächlich die Frage nach Demokratie als Legitima-
tionsgrundlage113. Sie entfaltet sich aber nicht nur über 
den formalisierten Delegations- und Verantwortungszu-

105  Vgl. Erwäggrund 31 der VO (EG) Nr. 1698/2005.
106  Thiele, in: Callies/Ruffert, Art. 32 EGV, Rn. 3.
107  Priebe/Mögele in: Dauses, Teil G.
108  Vgl. Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2008 - Übersicht in Zahlen, S. 5 (abrufbar unter 
http://tinyurl.com/nwhf5r).
109 �������������������������������������������������� Callies , in: Callies/Ruffert, Art. 6 EUV, Rn. 1.
110 ������������������������������������ Calliess, in: JZ 2004, 1033 (1040).
111 �������������������������������������������������� Callies , in: Callies/Ruffert, Art. 6 EUV, Rn. 6.
112  Bieber/Epiney/Haag, § 3, Rn. 18; § 37, Rn. 12.
113  Kaufmann, S. 482.

sammenhang vom Volk zu den Staatsorganen114, sondern 
vielmehr auch in einem offenen Gemeinwesen in Formen 
des pluralistischen Diskurses. Unbestreitbar gehört des-
halb (auch) beim europäischen Demokratiegrundsatz die 
politische Teilhabe zum Kern des Prinzips115. An politi-
schem Diskurs kann aber nur derjenige teilnehmen, der 
informiert ist. Die Stärkung der politischen Partizipation 
verfolgen daher auch die Organe der Gemeinschaft, wenn 
sie sich um Transparenz und öffentliche Kontrolle bemü-
hen116. Dem trägt auch der EG-Vertrag in Art. 255 EGV 
Rechnung, wenn er ein weitreichendes Recht auf Zugang 
zu Dokumenten schafft. Grundsätzlich gehört also weit-
gehende Informationsoffenheit zu den demokratischen 
Grundsätzen der Europäischen Gemeinschaft.

Teilweise wird die Veröffentlichung von Detailinforma-
tionen als ungeeignet angesehen, die Transparenz zu ver-
bessern, weil Details  „die Bürger eher verwirren als in-
formieren“ würden117. Im Umkehrschluss hieße das, dass 
mehr Information zu weniger Informiertheit führen wür-
de und Informationen nur deshalb zurückgehalten wer-
den, weil Einzelne möglicherweise nicht in der Lage sind, 
diese auszuwerten. Selbst wenn man davon ausginge, dass 
die Mehrheit mit den Informationen nichts anfangen 
kann, ist das kein Grund, den Anderen die Informatio-
nen zu verweigern. Im Hinblick auf politische Teilhabe 
ist es jedenfalls besser, einige wenige sind informiert, als 
gar keiner. Für den Umfang wird deshalb gelten, dass 
möglichst alle Informationen bekanntzugeben sind118, 
damit der Einzelne selbst über die Informationsauswahl 
entscheiden kann. 

Zudem besteht offensichtlich politischer Informations-
bedarf, wenn sich eine nicht unbeträchtliche Zahl von 
35 Verbänden119 in einer gemeinsamen „Initiative für 
Transparenz bei EU-Agrarsubventionen“  intensiv um die 
Veröffentlichung dieser Informationen bemühen120. Auch 
das Echo in der politischen Presse deutet auf einen Infor-
mationsbedarf für die politische Diskussion hin121.

gg) Milderes Mittel

Zu fragen ist ferner, ob nicht das Ziel der Gemeinschaft, 
die Transparenz zu verbessern, auch mit milderen Mitteln 
erreicht werden könnte, die weniger intensiv in das Per-
114  Häberle, S. 301.
115  Kadelbach, in: v. Bogdandy/Bast, S. 653.
116 �������������������������������� Vgl. Craig, S. 313 ff.; 349 ff.
117  VG Wiesbaden, MMR 2009, 428 (431).
118  Vgl. Stern, Staatsrecht I, S. 444.
119  U.a. Brot für die Welt, Bund für Umwelt und Naturschutz, 
Evangelischer Entwicklungsdienst, Greenpeace, IG Bauen-Agrar-
Umwelt, Naturschutzbund Deutschland.
120  Vgl. Böhme, NL-BzAR 4/2009, 130 (131).
121  Vgl. z.B. Der Spiegel 23/2006, S. 28-34.
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sönlichkeitsrecht der Subventionsempfänger eingreifen.

Dabei sind die Ziele zu berücksichtigen. Einerseits soll 
eine Debatte um die Agrarpolitik angeregt werden, zum 
anderen soll die Kontrolle durch die Öffentlichkeit über 
die Verwendung der Mittel verbessert werden.

Bei der allgemeinen Debatte um Agrarpolitik reicht mög-
licherweise auch die anonymisierte Veröffentlichung der 
Mittel. Spätestens dann aber, wenn durch öffentliche 
Kontrolle die Mittelverwendung überprüft werden soll, 
ist eine anonymisierte Datenveröffentlichung nicht ziel-
führend.

hh) Abwägende Zusammenfassung

Gegen die Verhältnismäßigkeit der Veröffentlichung von 
Informationen über Subventionsempfänger spricht vor 
allem, dass diese auf die Mittel in einer hochgradig regu-
lierten Branche existenziell angewiesen sind und die Ver-
öffentlichung der Informationen über sich selber nicht 
zumutbar verhindern können, indem sie einfach auf die 
Subventionen verzichten.

Für eine Verhältnismäßigkeit sprechen indes deutlich 
mehr Argumente:

Die Informationen weisen einen eher niedrigschwelligen 
Bezug zum Persönlichkeitsrecht der Betroffenen auf, denn 
sie sind wegen ihres Bezugs zur gewerblichen Tätigkeit 
eher sozialrelevant und lassen regelmäßig keinen Rück-
schluss auf das persönliche Einkommen des Landwirts 
zu. Hinzu kommt, dass die Mittel jedenfalls teilweise für 
die Erfüllung öffentlicher Aufgaben gezahlt werden, an 
denen berechtigterweise ein höheres öffentliches Interesse 
besteht, als an ausschließlich privatwirtschaftlicher Betä-
tigung.

Die Veröffentlichung ist daher verhältnismäßig und der 
Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der Subventionsemp-
fänger gerechtfertigt und damit zulässig.

F. Vereinbarkeit mit deutschem (Verfassungs-) Recht

Das deutsche Verfassungsrecht garantiert ein Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung als Ausdruck des all-
gemeinen Persönlichkeitsrechts über Art. 2 Abs. 1 GG 
i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG122. Das Grundrecht erfasst grund-
sätzlich auch die Veröffentlichung von persönlichen In-
formationen123. Ferner kommt auch eine Verletzung des 
Grundrechts auf freie Berufsausübung nach Art. 12 GG 
in Betracht.

122  Di Fabio, in: Maunz/Dürig, Art. 2 Abs. 1 GG, Rn. 128, m.w.N.
123  Vgl. BVerfGE 65, 1 (43); 67, 100 (143).

I. Europäisches Recht

Hinsichtlich der Verordnungen der Gemeinschaft gilt 
jedoch grundsätzlich, dass diese dem deutschen Recht 
vorgehen. Wäre das nicht so, würde die Rechtsgrundla-
ge für die Gemeinschaft selbst in Frage gestellt124. Denn 
der Sinn und Zweck der Gemeinschaft ist es, einheitli-
ches Gemeinschaftsrecht zu schaffen, was nicht erreicht 
werden kann, wenn jeder Mitgliedsstaat, unter Berufung 
auf eigenes Verfassungsrecht, Sonderregelungen aufrecht 
erhalten könnte. Zudem sehen die Vertragspflichten der 
Mitgliedsstaaten und die vertragliche Begründung der 
Gemeinschaftskompetenz auch keinen Vorbehalt zugun-
sten nationaler Regelungen vor125. Das Grundgesetz selbst 
determiniert den Vorrang des Gemeinschaftsrechts durch 
den „Integrationshebel“ in Art. 23 Abs. 1 GG126.

II. Deutsche Durchführungsbestimmungen

Die Argumentation, die für die Nichtanwendbarkeit na-
tionaler Grundrechte auf EG-Verordnungen spricht, gilt 
auch hinsichtlich nationaler Durchführungsgesetze, wenn 
diese ihrerseits gemeinschaftsrechtlich determiniert sind. 
Nur, wenn ein eigener Spielraum für Regelungen belassen 
ist, sind diese an nationalen Grundrechten zu messen127.

Es ist daher zu prüfen, ob die nationalen Durchführungs-
gesetze inhaltlich über die Europäischen Verordnungen 
hinausgehen. Dabei ist festzustellen, dass die nationalen 
Regelungen größtenteils auf die Verordnungen verwei-
sen. Darüber hinaus fassen die nationalen Vorschriften 
lediglich die Veröffentlichungspflichten nach Art. 44a der 
VO (EG) Nr. 1290/2005 und die bezüglich der Mittel 
aus dem Europäischen Fischereifonds (EFF) nach Art. 51 
der VO (EG) Nr. 1198/2006 zusammen. Weiterhin be-
stimmen sie die Stelle, die für die Einrichtung und Pflege 
der Internetseite zuständig ist, auf der die Informationen 
veröffentlicht werden und dass dies im Wege der Direk-
teingabe erfolgt128. Auch die Anordnung der Erstellung 
eines Sicherheitskonzeptes für die Webseite nach § 2 Abs. 
3 AFIG stellt sich nicht als inhaltliche Erweiterung der 
Veröffentlichungsvorschriften dar. Dasselbe gilt für die 
Festlegung der verwaltungskostenfreien Nutzung129 und 
die Löschungsanordnung130, die inhaltlich mit den EG-
Verordnungen übereinstimmt131.
124  Vgl. EuGH, NJW 1964, 2371 (2372).
125  Herdegen, S. 210, Rn. 2.
126  Hobe, Rn. 342.
127  Kober, S. 253.
128  Vgl. § 2 Abs. 1 AFIG.
129  Vgl. § 2 Abs. 4 AFIG.
130  Vgl. § 2 Abs. 5 AFIG.
131  Vgl. Art. 3 Abs. 3 VO (EG) Nr. 259/2008.
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§ 2 Abs. 2 AFIG regelt die datenschutzrechtliche Verant-
wortung für den Inhalt der Internetseite. Damit wird die 
Verantwortlichkeit für die Inhalte den für die Zahlung 
der Mittel zuständigen Stellen des Bundes und der Län-
der und im Fall des EFF der zuständigen Verwaltungsbe-
hörde zugewiesen.

Bei dieser Regelung handelt es sich also um eine Vorschrift 
zum Datenschutz der Betroffenen, die ebenfalls nicht zu 
einer Erweiterung des Inhaltes der Veröffentlichung nach 
Art. 1 der VO (EG) Nr. 259/2008 führt132.

Im Ergebnis finden deshalb sowohl auf die EG-Verord-
nungen, als auch auf die nationalen Durchführungsvor-
schriften die Grundrechte des Grundgesetzes keine An-
wendung.

Ergebnis

Die Veröffentlichung von Agrarsubventionsempfängern 
im Rahmen des Art. 44a VO (EG) Nr. 1437/2007 ver-
stößt nicht gegen höherrangiges Recht.

Bei der Abwägung zwischen dem Informationsinteresse 
der Öffentlichkeit und dem Vertraulichkeitsinteresse des 
Einzelnen kommt es maßgeblich darauf an, inwieweit der 
Einzelne öffentliche Aufgaben wahrnimmt. Bedient sich 
der Staat zur Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben Priva-
ter, so müssen auch diese gesteigertes Informationsinter-
esse der Öffentlichkeit hinnehmen.

132  Vgl. Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, 
BT-Drs. 16/10299, S. 8.
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